
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen anlässlich der Umsetzung des Zahlungs-
dienstegesetz (ZaDiG) am 1.11.2009

Gegenüberstellung 

AGB ALT: AGB NEU:

Z 2. (1) Änderungen der AGB erlangen mit Beginn des Monats, der der Verständigung des 
Kunden als übernächster folgt, Rechtsgültigkeit für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen des Kunden zum Kreditinstitut, sofern nicht bis dahin ein schriftli-
cher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Die Verständigung des Kunden 
kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm im Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbart 
worden ist. Eine mit dem Kunden getroffene Vereinbarung über den Zugang von Erklärun-
gen des Kreditinstituts gilt auch für die Verständigung von Änderungen der AGB. Ist dem 
Kreditinstitut die Identität seines Kunden nicht bekannt und auch keine Vereinbarung über 
die Zustellung getroffen worden, so ist der Aushang der geänderten AGB im Schalterraum 
des Kreditinstituts maßgebend; der erste Satz dieses Absatzes gilt entsprechend.

(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung auf die Tatsache der Ände-
rung der AGB und darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen nach Ablauf des 
Monats, der der Verständigung gemäß Absatz 1 als nächster folgt, als Zustimmung zur 
Änderung gilt. Für Kunden, deren Identität dem Kreditinstitut nicht bekannt ist, wird ein 
entsprechender Hinweis in den Aushang der geänderten AGB aufgenommen.

Z 2. (1) Änderungen der AGB oder des Girokontovertrages erlangen nach Ablauf von 2 Mo-
naten ab der Verständigung des Kunden Rechtsgültigkeit für alle gegenwärtigen und zukünf-
tigen Geschäftsbeziehungen des Kunden zum Kreditinstitut, sofern nicht bis dahin ein schrift-
licher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Die Verständigung des Kunden 
kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm im Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbart 
worden ist, insbesondere durch Benachrichtigung auf einem Kontoauszug. Eine mit dem 
Kunden getroffene Vereinbarung über den Zugang von Erklärungen des Kreditinstituts gilt 
auch für die Verständigung von Änderungen der AGB oder des Girokontovertrages. Hat der 
Kunde dem Kreditinstitut keine Anschrift bekannt gegeben und wurde auch keine Vereinba-
rung über die Zustellung getroffen, so ist der Aushang der geänderten AGB im Schalterraum 
des Kreditinstituts maßgebend; der erste Satz dieses Absatzes gilt entsprechend.

 
(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung auf die Tatsache der Änderung 
der AGB oder des Girokontovertrages und darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschwei-
gen nach Ablauf von 2 Monaten ab Verständigung als Zustimmung zur Änderung gilt. Für 
Kunden, die dem Kreditinstitut keine Anschrift bekannt gegeben haben, wird ein entsprechen-
der Hinweis in den Aushang der geänderten AGB aufgenommen.

(3) Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der AGB oder des Girokontovertrages  hat 
der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seinen Girokontovertrag vor dem Inkrafttreten der 
Änderung kostenlos fristlos zu kündigen.



3. Erklärungen des Kreditinstituts
Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation gemachten Mitteilungen und Erklärungen des 
Kreditinstituts gelten – sofern keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen 
wurden oder Usancen der Kreditinstitute bestehen – vorbehaltlich schriftlicher Bestätigung.
(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt nicht gegenüber Verbrauchern.

3. Erklärungen des Kreditinstituts
Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation gemachten Mitteilungen und Erklärungen des Kredit-
instituts gelten – sofern keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden 
oder Usancen der Kreditinstitute bestehen – vorbehaltlich schriftlicher Bestätigung. 
Dies gilt nicht gegenüber Verbrauchern.

(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem Kunden mitzuteilen oder zu-
gänglich zu machen hat, erhält der Kunde auf Papier (insbesondere mittels Kontoauszug), 
sofern mit ihm nicht die Abrufbarkeit oder Übermittlung auf elektronischem Weg vereinbart 
wurde.

1. Informationspflichten

Z 7. Über die gesetzlichen Informationspflichten hinaus treffen das Kreditinstitut mangels 
einer gesonderten Vereinbarung keine anderen als die in seinen Geschäftsbedingungen 
erwähnten Informationspflichten. Das Kreditinstitut ist daher - soweit keine gesetzliche 
oder vertragliche Verpflichtung besteht - nicht verpflichtet, den Kunden über drohende 
Kursverluste, über den Wert oder die Wertlosigkeit anvertrauter Gegenstände oder über 
Umstände, die den Wert dieser Gegenstände beeinträchtigen oder gefährden könnten, zu 
unterrichten oder dem Kunden sonstige Ratschläge oder Auskünfte zu erteilen.

1. Informationspflichten

Z 7. (1) Über die gesetzlichen Informationspflichten hinaus, treffen das Kreditinstitut mangels 
einer  gesonderten Vereinbarung keine anderen als die in seinen Geschäftsbedingungen er-
wähnten Informationspflichten. Das Kreditinstitut ist daher – soweit keine gesetzliche oder 
vertragliche Verpflichtung besteht – nicht verpflichtet, den Kunden über drohende Kursver-
luste, über den Wert oder die Wertlosigkeit anvertrauter Gegenstände oder über Umstände, 
die den Wert dieser Gegenstände beeinträchtigen oder gefährden könnten zu unterrichten, 
oder dem Kunden sonstige Ratschläge oder Auskünfte zu erteilen.

(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 (1) bis (4), 28 (1), 31 und 32 Zahlungs-
dienste-Gesetz vorgesehenen Informationsverpflichtungen nicht. 

2. Ausführung von Aufträgen

Z 8. (1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach typischerweise die Heranziehung eines 
Dritten erforderlich macht, erfüllt das Kreditinstitut durch Betrauung eines Dritten im eige-
nen Namen. Wählt das Kreditinstitut den Dritten aus, so haftet es für die sorgfältige Aus-
wahl.

(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden über dessen Aufforderung die etwa 
bestehenden Ansprüche gegen den Dritten abzutreten. Die Verpflichtungen des Kreditinsti-
tuts gegenüber dem Kunden aus dem Überweisungsgesetz 1999 werden durch die vorlie-
genden Bedingungen nicht eingeschränkt.

2. Ausführung von Aufträgen

Z 8. (1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach typischerweise die Heranziehung eines Dritten
erforderlich macht, erfüllt das Kreditinstitut durch Betrauung eines Dritten im eigenen Na-
men. Wählt das Kreditinstitut den Dritten aus, so haftet es für die sorgfältige Auswahl.

(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden über dessen Aufforderung die etwa beste-
henden Ansprüche gegen den Dritten abzutreten. 

(3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut für Zahlungsdienste innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) in Euro oder einer anderen  Währung eines EWR-Vertragsstaates 
gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unternehmern) für die ordnungsgemäße Aus-
führung  der Überweisung bis zum Eingang beim Zahlungsdienstleister des Empfängers (Z 
39a dieser Bedingungen).



3. Haftung
Z 9. (1) Das Kreditinstitut haftet für Personenschäden und Schäden im Fall der Verletzung 
seiner Hauptpflichten, das sind Finanzierung, Vermögensverwahrung, sowie Depot- und 
Kontoführung; das Kreditinstitut schließt die Haftung für leichte Fahrlässigkeit bei den in 
den jeweiligen Verträgen/Bedingungen angeführten Nebenpflichten aus. Das Kreditinstitut 
trifft jedenfalls keine Haftung, wenn der Schaden durch einen unabhängigen Dritten, durch 
ein unabwendbares Ereignis oder sonst durch höhere Gewalt verursacht wurde.
(2) Die Haftung des Kreditinstituts im Rahmen des Überweisungsgesetzes 1999 wird durch 
die Bestimmung des Absatzes 1 nicht eingeschränkt.

3. Haftung 
Z 9. Das Kreditinstitut haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Keinesfalls 
besteht eine Haftung für ungewöhnliche und unvorhersehbare Ereignisse, auf die das Kredit-
institut keinen Einfluss hat und deren Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht 
hätten vermieden werden können.
Das Kreditinstitut trifft weiters keine Haftung, wenn der Schaden durch einen unabhängigen 
Dritten oder höhere Gewalt verursacht wurde. Gegenüber Unternehmern haftet das Kreditin-
stitut ausschließlich bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln

Z 15. unverändert

4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln; Zahlungsinstrumente

Z 15. unverändert

Z 15a. (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstrumentes, das vereinbarungsge-
mäß zur Erteilung eines Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden kann, alle zumutba-
ren Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten 
Zugriffen zu schützen, sowie den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung 
oder die sonst nicht autorisierte Nutzung des Zahlungsinstrumentes unverzüglich dem Kredit-
institut oder der von diesem benannten Stelle anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Un-
ternehmer haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der Verletzung dieser Sorgfalts-
pflichten entstehen,  bei jeder Art des Verschuldens des Unternehmers betraglich unbegrenzt.

(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungs-instrumente, die es an den Kunden ausgegeben 
hat, zu sperren, wenn
- objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Zahlungsinstruments dies recht-

fertigen, oder 
- der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung des Zahlungs-

instruments besteht, oder
- das beträchtlich erhöhte Risiko besteht, dass der Kunde seinen Zahlungspflichten im Zu-

sammen-hang mit einer mit dem Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie nicht nach-
kommt.

Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit zulässig - von einer solchen Sperre und deren 
Gründe in einer der mit dem Kunden vereinbarten Kommunikationsformen möglichst vor, 
spätestens aber unverzüglich nach der Sperre informieren.



5. Erhebung von Einwendungen

Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, wie zB Bestätigungen von ihm 
erteilter Aufträge, Anzeigen über deren Ausführung, Kontoauszüge, Depotaufstellungen, 
Rechnungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen aller Art, sowie Sendungen und Zahlun-
gen des Kreditinstituts auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und etwaige 
Einwendungen unverzüglich zu erheben.

(2) Gehen dem Kreditinstitut innerhalb von sechs Wochen keine schriftlichen Einwendun-
gen zu, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen des Kreditinstituts als ge-
nehmigt; das Kreditinstitut wird den Kunden jeweils bei Beginn der Frist auf diese Bedeu-
tung seines Verhaltens hinweisen. Hierfür genügt auch die Information mit einem Konto-
auszug.

5. Erhebung von Einwendungen

Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, wie zB Bestätigungen von ihm er-
teilter Aufträge, Anzeigen über deren Ausführung, Kontoauszüge, Depotaufstellungen, Rech-
nungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen aller Art, sowie Sendungen und Zahlungen des 
Kreditinstituts auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und etwaige Einwen-
dungen unverzüglich zu erheben.

(2) Gehen dem Kreditinstitut innerhalb von zwei Monaten keine schriftlichen Einwendungen 
zu, so gelten die angeführten Erklärungen und Leistungen des Kreditinstituts als genehmigt; 
das Kreditinstitut wird den Kunden jeweils bei Beginn der Frist auf diese Bedeutung seines 
Verhaltens hinweisen. Hiefür genügt auch die Information mit einem Kontoauszug.

(3) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungs-
vorganges erfolgten Belastung kann der Kunde nur dann eine Berichtigung durch das Kredit-
institut erwirken, wenn er das Kreditinstitut unverzüglich nach Feststellung eines nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges, jedoch spätestens 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung hievon unterrichtet hat, es sei denn das Kreditinstitut hat dem Kunden 
die in Z 39 (8) dieser Bedingungen  vorgesehenen Informationen zu dem betreffenden Zah-
lungsvorgang nicht in der mit ihm vereinbarten Form mitgeteilt oder zugänglich gemacht. 
Gegenüber Unternehmern verkürzt sich die vorstehend angesprochene Frist von 13 Monaten 
auf 3 Monate.

G. Beendigung der Geschäftsverbindung

1. Beendigung durch das Kreditinstitut oder den Kunden

a) Ordentliche Kündigung

Z 22. Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Dauer vorliegt, können das Kreditinstitut 
und der Kunde die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Teile davon jederzeit unter 
Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen.

G. Beendigung der Geschäftsverbindung
1. Ordentliche Kündigung
2. Kündigung aus wichtigem Grund
3. Rechtsfolgen

1.  Ordentliche Kündigung

Z 22. (1) Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Dauer vorliegt, können das Kreditinstitut 
und der Kunde die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Teile davon jederzeit unter 
Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen.



Dies gilt insbesondere auch für die Kündigung von Girokontoverträgen mit Unternehmern. 
Bei Girokontoverträgen mit Unternehmern kommt § 30 Abs 4 Zahlungsdienstegesetz, der 
insbesondere die anteilige Rückerstattung im Voraus gezahlter Entgelte regelt, nicht zur An-
wendung.

(2) Ein Kunde, der Verbraucher ist, kann einen Girokontovertrag jederzeit zum letzten Tag 
des laufenden Monats kündigen, wobei aber Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines 
Monats ausgesprochen werden, erst zum ersten Geschäftstag des folgenden Monats wirken. 
Das Recht zur Kündigung des Girokontovertrags anlässlich einer vom Kreditinstitut vorge-
schlagenen Änderung der AGB oder des Girokontovertrags bleibt unberührt.

(3) Das Kreditinstitut kann einen auf unbestimmte Dauer abgeschlossenen Girokontovertrag 
mit einem Verbraucher unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen. 
Die Kündigung muss in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger mitge-
teilt werden.

2. Kündigung aus wichtigem Grund

Z 23 unverändert

3. Rechtsfolgen

Z 24 unverändert

Z 39. (1) Überweisungsaufträge sollen das Empfängerkreditinstitut, die Kontonummer und 
den vollständigen Kontowortlaut des Begünstigten enthalten.

(2) Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungszweck ist für das Kreditinstitut 
unbeachtlich.

(3) Die Übernahme eines Überweisungsauftrags durch das Kreditinstitut begründet allein 
noch keinerlei Rechte eines Dritten gegenüber dem Kreditinstitut.

(4) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungsauftrags nur dann verpflich-
tet, wenn dafür auf dem angegebenen Konto des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, 
eingeräumter Rahmen) vorhanden ist.

Z 39 (1) Überweisungsaufträge müssen den Zahlungsdienstleister des Empfängers (Bankleit-
zahl bzw. Bank Identifier Code =BIC) und die Kontonummer bzw. die International Bank 
Account Number (=IBAN) enthalten. Diese Angaben stellen den "Kundenidentifikator" dar.

(2) Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungszweck ist für das Kreditinstitut 
unbeachtlich.

(3) Die Übernahme eines Überweisungsauftrags durch das Kreditinstitut begründet allein 
noch keinerlei Rechte eines Dritten gegenüber dem Kreditinstitut.

(4) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungsauftrags nur dann verpflichtet, 
wenn dafür auf dem angegebenen Konto des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, einge-
räumter Rahmen) vorhanden ist.



(5) Macht der Kunde weiter gehende Angaben als in Absatz 1 festgelegt, so wird der Über-
weisungsauftrag ausschließlich auf Grundlage des  vom Kunden angegebenen Kundenidenti-
fikators (Absatz 1) durchgeführt.

(6) Beim Kreditinstitut eingelangte Überweisungs-aufträge können vom Kunden nicht einsei-
tig widerrufen werden. Ist zu einem Überweisungsauftrag ein späterer Durchführungstermin 
vereinbart, tritt die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem Durchführungstermin voran-
gehenden Geschäftstages ein.

(7) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Überweisungsauftrages ablehnt, wird es 
den Kunden in der mit dem Kunden vereinbarten Form über die Ablehnung, sofern möglich 
über die Gründe der Ablehnung und darüber informieren, wie der Überweisungsauftrag be-
richtigt werden kann, um die Durchführung  künftig zu ermöglichen. Überweisungsaufträge, 
die das Kreditinstitut berechtigter Weise ablehnt, lösen die in Z 39a dieser Bedingungen ver-
einbarten Ausführungsfristen nicht aus.

(8) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Referenz, Betrag, Währung, Ent-
gelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der Belastung) und sonstige zu lasten seines Kontos 
ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen des Lastschrift- und Einzugsermächtigungs-
verfahrens, werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der je-
weiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf Anfrage einmal monatlich vom Kre-
ditinstitut zur Verfügung gestellt.

Keine Entsprechung in alten AGB

Ausführungsfristen

Z 39a (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zahlungsart festgelegten Zeitpunk-
ten oder an einem Tag, der kein Geschäftstag ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so 
behandelt, als seien sie am folgenden Geschäftstag eingegangen. Als Geschäftstag gilt jeder 
Tag, an dem das Kreditinstitut geöffnet hat und  den für die Ausführung von Zahlungsvorgän-
gen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält. 

(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauftrag erteilt, und dem Kreditinstitut 
vereinbart, dass die Ausführung eines Zahlungsauftrages zu einem bestimmten Tag oder am 
Ende eines bestimmten Zeitraumes oder an dem Tag, an dem der Kunde dem Kreditinstitut 
den Geldbetrag zur Verfügung stellt, beginnen soll, so gilt der vereinbarte Termin als Zeit-
punkt des Eingangs. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des Kreditinsti-
tuts, so wird der Zahlungsauftrag so behandelt, als sei er am darauf folgenden Geschäftstag 
eingegangen.



(3) Das Kreditinstitut stellt ab 1.1.2012 sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt der Betrag, 
der Gegenstand des Zahlungsvorganges ist, spätestens am Ende des folgenden Geschäftstags 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einlangt, bis zum 1.1.2012 gilt hierfür 
eine Frist von 3 Geschäftstagen. Für in Papierform ausgelöste Zahlungsvorgänge werden die 
oben angeführten Fristen jeweils um einen weiteren Geschäftstag verlängert. Dieser Absatz 
findet nur auf Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“) in 
Euro  Anwendung.

(4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, die nicht auf EURO, 
sondern auf eine andere Währung eines EWR-Vertragsstaates lauten,  beträgt die   in Abs 3 
angesprochene Ausführungsfrist 4 Geschäftstage.

Gutschriften und Stornorecht

40. (1) Bei aufrechtem Kontovertrag ist das Kreditinstitut verpflichtet und unwiderruflich 
befugt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. 
Auch nach Auflösung des Kontovertrages ist das Kreditinstitut berechtigt, Geldbeträge für 
den Kunden entgegenzunehmen, soweit Verbindlichkeiten des Kunden aus dem Konto 
bestehen. Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird das 
Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages auf dem Konto des Begünstigten ausführen, 
wenn sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt.

(2) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es auf Grund eines eigenen Irrtums vorge-
nommen hat, jederzeit stornieren. In anderen Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift 
nur dann stornieren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Überweisungsauftrags eindeutig 
nachgewiesen wurde. Durch einen zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss wird das Recht 
zum Storno nicht beseitigt. Besteht das Recht zum Storno, kann das Kreditinstitut die Ver-
fügung über die gutgeschriebenen Beträge verweigern.

Gutschriften und Stornorecht

Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut verpflichtet und unwiderruf-
lich befugt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. 
Auch nach Auflösung des Girokontovertrages ist das Kreditinstitut berechtigt, Geldbeträge für 
den Kunden entgegenzunehmen, soweit Verbindlichkeiten des Kunden aus dem Konto beste-
hen. Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird das Kredit-
institut durch Gutschrift des Betrages auf dem Konto des Zahlungsempfängers ausführen, 
wenn sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt.

(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überweisungen (Referenz, Betrag, 
Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kunden, 
der Verbraucher ist,  – sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoaus-
zug ausgewiesen - auf Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellt.

(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die Überweisung vom gutzuschrei-
benden Betrag abzuziehen. Das Kreditinstitut wird den Überweisungsbetrag und abgezogene 
Entgelte
gesondert ausweisen.

(4) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund eines eigenen Irrtums vorgenommen 
hat, jederzeit stornieren. In anderen Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann 
stornieren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Überweisungsauftrags eindeutig nachgewiesen 
wurde. Durch einen zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss wird das Recht zum Storno nicht 
beseitigt. Besteht das Recht zum Storno, kann das Kreditinstitut die Verfügung über die gut-
geschriebenen Beträge verweigern.



Gutschrift Eingang vorbehalten

Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es auftrags des Kunden einzuziehen hat 
(insbesondere im Rahmen des Inkasso von Schecks, Wechseln und anderen Wertpapieren, 
Lastschriften, etc.), dem Konto des Kunden gut, bevor der einzuziehende Betrag beim 
Kreditinstitut eingelangt ist, so   geschieht dies nur unter Vorbehalt des tatsächlichen Ein-
langens des gutgeschriebenen Betrags beim Kreditinstitut. Dies gilt auch dann, wenn der 
einzuziehende Betrag beim Kreditinstitut zahlbar sein sollte.

(2) Auf Grund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut berechtigt, die Gutschrift durch einfa-
che Buchung rückgängig zu machen, wenn der Einzug gescheitert ist oder auf Grund der 
wirtschaftlichen Verhältnisse eines Zahlungsverpflichteten, behördlicher Eingriffe oder 
anderer Gründe absehbar ist, dass das Kreditinstitut die unbeschränkte Verfügungsmög-
lichkeit über den einzuziehenden Betrag nicht erlangen wird.

(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, wenn der gutgeschriebene Betrag im Aus-
land eingezogen wurde und nach dem ausländischen Recht oder auf Grund einer mit aus-
ländischen Kreditinstituten getroffenen Vereinbarung von dritter Seite dem Kreditinstitut 
rückbelastet wird.

(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut auch berechtigt, dem Kunden die Ver-
fügung über die gutgeschriebenen Beträge zu verweigern. Der Vorbehalt wird durch Rech-
nungsabschlüsse nicht beseitigt.

Gutschrift Eingang vorbehalten

Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es auftrags des Kunden einzuziehen hat (ins-
besondere im Rahmen des Inkasso von Schecks, Wechseln und anderen Wertpapieren, Last-
schriften, etc.) oder die auf das Konto des Kunden überwiesen werden sollen, dem Konto des 
Kunden gut, bevor der einzuziehende oder überwiesene Betrag beim Kreditinstitut eingelangt 
ist, so geschieht dies nur unter Vorbehalt des tatsächlichen Einlangens des gutgeschriebenen 
Betrags beim Kreditinstitut. Dies gilt auch dann, wenn der einzuziehende Betrag beim Kredit-
institut zahlbar sein sollte.

(2) Auf Grund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut berechtigt, die Gutschrift durch einfache 
Buchung rückgängig zu machen, wenn der Einzug oder die Überweisung gescheitert ist oder 
auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse eines Zahlungsverpflichteten, behördlicher Ein-
griffe oder anderer Gründe absehbar ist, dass das Kreditinstitut die unbeschränkte Verfü-
gungsmöglichkeit über den einzuziehenden oder überwiesenen Betrag nicht erlangen wird.

(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, wenn der gutgeschriebene Betrag im Ausland 
eingezogen oder vom Ausland überwiesen wurde und nach dem ausländischen Recht oder auf 
Grund einer mit ausländischen Kreditinstituten getroffenen Vereinbarung von dritter Seite 
dem Kreditinstitut rückbelastet wird.

(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut auch berechtigt, dem Kunden die Verfü-
gung über die gutgeschriebenen Beträge zu verweigern. Der Vorbehalt wird durch Rech-
nungsabschlüsse nicht beseitigt.

Belastungsbuchungen

Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungsbuchungen erst dann als Mitteilung 
über die Durchführung zu verstehen, wenn die Belastungsbuchung nicht innerhalb von 
zwei Bankwerktagen (Samstage, der Karfreitag und der 24. Dezember gelten nicht als 
Bankwerktage) rückgängig gemacht wird.

(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie Lastschriften sind eingelöst, wenn 
die Belastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht innerhalb von zwei 
Bankwerktagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor 
den Einreicher von der Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet.

Belastungsbuchungen

Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungsbuchungen erst dann als Mitteilung über 
die Durchführung zu verstehen, wenn die Belastungsbuchung nicht innerhalb von zwei Ge-
schäftstagen (siehe Z 39a (1) dieser Bedingungen) rückgängig gemacht wird. 

(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie Lastschriften sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht innerhalb von zwei Ge-
schäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor den 
Einreicher von der Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet.



Keine Entsprechung in den alten AGB

E. Einzugsermächtigungen und Lastschrift-aufträge

Z 42a. (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Girokontos mit Beträgen, die von ihm 
ermächtigte Dritte zulasten seines Girokontos beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zu-
stimmung kann vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derartiger Widerruf 
wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden Geschäftstag.

(2) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung der Auftrag des Kunden vor, 
von einem im Auftrag bestimmten Dritten eingezogene Beträge zulasten des Kontos des Kun-
den zu bezahlen („Lastschriftauftrag“), muss das Kreditinstitut dem Verlangen eines Kun-
den, der Verbraucher ist,  die Belastung seines Kontos mit dem eingezogenen Betrag rück-
gängig zu machen, nachkommen. Dies gilt nicht, wenn das Kreditinstitut nachweisen kann,  
dass dem Kunden die Information über den anstehenden Einzug mindestens vier Wochen vor 
dem Fälligkeitstermin vom Kreditinstitut oder vom Zahlungsempfänger in einer vereinbarten 
Form mitgeteilt oder zugänglich gemacht worden ist. Dem Kreditinstitut muss das Verlangen 
des Kunden auf Rückgängigmachung der Belastung binnen 8 Wochen nach dem Tag der 
Kontobelastung zugehen. Unternehmer sind nicht berechtigt, ein derartiges Verlangen zu 
stellen.

(3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung kein Lastschriftauftrag des 
Kunden vor („Einzugsermächtigungsverfahren“), hat das Kreditinstitut dem ihm binnen 8 
Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Kontobelastung, zugegangenen Verlangen des Kun-
den (auch wenn dieser Unternehmer ist), die Kontobelastung rückgängig zumachen, ohne 
weiteres zu entsprechen.

(4) Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf Rückgängigmachung einer Belastungsbu-
chung wird innerhalb von 10 Geschäftstagen entsprochen.

V. Entgelte für Leistungen und Aufwandersatz 

A. Entgelt

1. Grundsatz der Entgeltlichkeit

Z 43. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, für seine Leistungen vom Kunden Entgelte, 
insbesondere Zinsen, Gebühren und Provisionen, zu verlangen.

V. Entgelte für Leistungen und Aufwandersatz 

A. Entgelt

1. Grundsatz der Entgeltlichkeit

Z 43. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, für seine Leistungen vom Kunden Entgelte, insbe-
sondere Zinsen, Gebühren und Provisionen, zu verlangen.



(2) Dies gilt auch für zweckmäßige Leistungen, die ohne Auftrag, aber im Notfall oder zum 
Vorteil des Kunden durchgeführt werden oder im Zusammenhang mit der Abwicklung der 
Verlassenschaft des Kunden vom Kreditinstitut erbracht werden.

(2) Dies gilt auch für zweckmäßige Leistungen, die ohne Auftrag, aber im Notfall oder zum 
Vorteil des Kunden durchgeführt werden oder im Zusammenhang mit der Abwicklung der 
Verlassenschaft des Kunden vom Kreditinstitut erbracht werden.

(3) Abs 1 gilt nicht für die einmalige Bereitstellung von Informationen an Verbraucher über 
das Kreditinstitut, über die Nutzung des Zahlungsdienstes, über Entgelte, Zinsen und Wech-
selkurse, über die Kommunikation, über Schutz- und Abhilfemaßnahmen, über Änderungen 
und Kündigung des Girokontovertrags und über Rechtsbehelfe, sofern die Bereitstellung in 
einer mit dem Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbarten Form erfolgt.

(4) Abs. 1 kommt ferner nicht zur Anwendung auf Leistungen des Kreditinstituts an Verbrau-
cher im Zusammenhang mit der Kündigung des Girokontovertrags durch den Kunden.

2. Höhe der Entgelte

Z 44. Das Kreditinstitut hat für seine Leistungen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, 
dessen Höhe das Kreditinstitut für bestimmte typische Leistungen in einem Preisaushang 
festlegen wird. Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausweis dieser
Entgelte in einem Verbraucherkreditvertrag oder Verbrauchergirokontovertrag bleibt unbe-
rührt.

2. Höhe der Entgelte

Z 44. Das Kreditinstitut hat für seine Leistungen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, 
dessen Höhe das Kreditinstitut für bestimmte typische Leistungen in einem Preisaushang 
festlegen wird. Entgelte für Leistungen, die im Rahmen eines Verbraucherkreditvertrages oder 
Verbrauchergirokontovertrages erbracht werden, fallen nur dann an, wenn sie mit den Kunden 
vereinbart wurden.

3. Änderung der Entgelte für Dauerleistungen

Z 45. (1) Das Kreditinstitut kann gegenüber Unternehmern Entgelte für Dauerleistungen 
(Zinsen, Kontoführungsgebühr, etc.) unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden 
Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Veränderun-
gen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen
der Refinanzierungskosten, Veränderungen des Personal- und Sachaufwandes, Verände-
rungen des Verbraucherpreisindex, etc.) nach billigem Ermessen ändern.

(2) Mangels anderer Vereinbarung werden die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für 
die vom Kreditinstitut erbrachten Dauerleistungen (ausgenommen Zinsen) jährlich mit 
Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik Austria veröf-
fentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2005 angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei 
jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt durch 
Vergleich der Indexwert Dezember des vergangenen Jahres mit Dezember des vorvergan-
genen Jahres. Erfolgt bei Erhöhung des Index eine Anhebung der Entgelte aus welchen 
Gründen immer nicht, so ist dadurch das Recht auf Anhebung in den Folgejahren nicht 

3. Änderung der Entgelte für Dauerleistungen sowie des Leistungsumfangs  oder der 
Verzinsung

Z 45. (1) Das Kreditinstitut kann gegenüber Unternehmern Entgelte für Dauerleistungen (Zin-
sen, Kontoführungsgebühr etc.) unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Um-
stände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen auf 
dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzierungskosten, Veränderungen des 
Personal- und Sachaufwandes, Veränderungen des Verbraucherpreisindex etc.) nach billigem 
Ermessen ändern.

(2) Mangels anderer Vereinbarung werden die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die 
vom Kreditinstitut erbrachten Dauerleistungen (ausgenommen Zinsen) jährlich mit Wirkung 
ab dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten 
nationalen Verbraucherpreisindex 2005 angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine 
kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt durch Vergleich der 
Indexwerte Dezember des vergangenen Jahres mit Dezember des vorvergangenen Jahres. 
Erfolgt bei Erhöhung des Index eine Anhebung der Entgelte aus welchen Gründen immer 
nicht, so ist dadurch das Recht auf Anhebung in den Folgejahren nicht verloren gegangen.



verloren gegangen.

Zinssätze im Verbrauchergeschäft können gemäß einer mit dem Kunden gesondert zu ver-
einbarenden Anpassungsklausel geändert werden. Die gesetzliche Verpflichtung zum 
Ausweis dieser Anpassungsklausel in einem Verbraucherkreditvertrag bleibt unberührt.

Entgeltsanpassungen nach den vorstehend in diesem Absatz (2) angesprochenen Anpas-
sungsklauseln erfolgen im Verbrauchergeschäft frühestens nach Ablauf zweier Monate, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

(3) Weitergehende Änderungen dieser Entgelte sowie des Leistungsumfangs sind nur mit 
Zustimmung des Kunden möglich. Solche Änderungen werden sechs Wochen nach Ver-
ständigung des Kunden über die vom Kreditinstitut gewünschte Änderung wirksam, sofern 
nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das 
Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung auf die jeweils gewünschte Änderung 
sowie darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustim-
mung gilt.

Zinssätze im Verbrauchergeschäft können gemäß einer mit dem Kunden gesondert zu verein-
barenden Anpassungsklausel geändert werden. Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausweis 
dieser Anpassungsklausel in einem Verbraucherkreditvertrag bleibt unberührt.

Bindet eine Anpassungsklausel einen Zinssatz an einen Referenzzinsatz (wie zB den EURI-
BOR), so werden Änderungen unmittelbar ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden 
wirksam. Der Kunde wird über wirksam gewordene Änderungen des Zinssatzes spätestens im 
folgenden Kalenderquartal informiert.

Entgeltsanpassungen nach den vorstehend in diesem Absatz (2) angesprochenen Anpassungs-
klauseln erfolgen im Verbrauchergeschäft frühestens nach Ablauf zweier Monate, gerechnet 
ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

(3) Weitergehende Änderungen dieser Entgelte sowie des Leistungsumfangs oder der Verzin-
sung sind nur mit Zustimmung des Kunden möglich. Solche Änderungen werden 2 Monate
nach Verständigung des Kunden über die vom Kreditinstitut gewünschte Änderung wirksam, 
sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. 
Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung auf die jeweils gewünschte Ände-
rung sowie darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustim-
mung gilt. Der Kunde, der Verbraucher ist, hat das Recht, seinen Girokontovertrag bis zum  
Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen.



Besondere Bedingungen für Bezugskarten
Änderungen aufgrund des Zahlungsdienstegesetzes („ZaDiG“)

Bedingungen alt: Bedingungen neu:

I. Allgemeine Bestimmungen
2. Ausgabe und Rückgabe der Bezugskarten 

Der Karteninhaber erhält von der Raiffeisenbank die Bezugskarte und – wenn für 
die vereinbarte Funktion benötigt - in einem verschlossenen Kuvert einen persönli-
chen Code. Die Raiffeisenbank ist berechtigt, die Bezugskarte und den persönlichen 
Code an den Karteninhaber zu versenden. Bezugskarte und persönlicher Code wer-
den nicht gemeinsam versendet. Zwischen den Sendungen müssen mindestens drei 
Werktage liegen. Die Raiffeisenbank wird innerhalb einer Woche nach der Versen-
dung, bei getrennter Versendung von Bezugskarte und persönlichem Code inner-
halb einer Woche nach der zweiten Sendung, eine entsprechende Mitteilung an den 
Karteninhaber versenden.

Bezugskarten werden nur an natürliche Personen ausgegeben, die als Kontoinhaber 
oder Zeichnungsberechtigter über ein Konto der Raiffeisenbank einzeln dispositi-
onsberechtigt sind. Bei Gemeinschaftskonten erfordert die Ausgabe von Bezugskar-
ten an Zeichnungsberechtigte die Zustimmung aller Kontoinhaber, die Ausgabe an 
einen Kontoinhaber ist ohne Zustimmung der anderen Kontoinhaber zulässig. 
Zeichnungsberechtigte, für die eine Bezugskarte ausgegeben wird, haben den Kar-
tenantrag mit zu unterfertigen und damit die Geltung dieser Besonderen Bedingun-
gen zu akzeptieren.
Der Karteninhaber ist verpflichtet, die Bezugskarte sofort nach Erhalt an der dafür 
vorgesehenen Stelle zu unterfertigen.

Die Bezugskarte ist bis zum Ende des Jahres gültig, das auf ihr vermerkt ist. Bei 
aufrechtem Kartenvertrag erhält der Karteninhaber rechtzeitig vor Ablauf der Gül-
tigkeitsdauer eine neue Bezugskarte. Der Karteninhaber ist nach Erhalt einer neuen 
Bezugskarte verpflichtet, für die gesicherte Vernichtung der alten Bezugskarte zu 
sorgen. Spätestens nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist die Bezugskarte zu ver-

2. Ausgabe und Rückgabe der Bezugskarten 

Der Karteninhaber erhält von der Raiffeisenbank die Bezugskarte und – wenn für die verein-
barte Funktion benötigt - in einem verschlossenen Kuvert einen persönlichen Code. Die 
Raiffeisenbank ist berechtigt, die Bezugskarte und den persönlichen Code an den Karten-
inhaber an dessen zuletzt bekanntgegebene Adresse zu versenden. Bezugskarte und persönli-
cher Code werden nicht gemeinsam versendet. 

Bezugskarten werden nur an natürliche Personen ausgegeben, die als Kontoinhaber oder 
Zeichnungsberechtigter über ein Konto der Raiffeisenbank einzeln dispositionsberechtigt 
sind. Bei Gemeinschaftskonten erfordert die Ausgabe von Bezugskarten an Zeichnungs-
berechtigte die Zustimmung aller Kontoinhaber, die Ausgabe an einen Kontoinhaber ist ohne 
Zustimmung der anderen Kontoinhaber zulässig. Zeichnungsberechtigte, für die eine Be-
zugskarte ausgegeben wird, haben den Kartenantrag mit zu unterfertigen und damit die Gel-
tung dieser Besonderen Bedingungen zu akzeptieren.
Der Karteninhaber ist verpflichtet, die Bezugskarte sofort nach Erhalt an der dafür vorgese-
henen Stelle zu unterfertigen.

Die Bezugskarte ist bis zum Ende des Jahres gültig, das auf ihr vermerkt ist. Bei aufrechtem 
Kartenvertrag erhält der Karteninhaber rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eine neue 
Bezugskarte. Der Karteninhaber ist nach Erhalt einer neuen Bezugskarte verpflichtet, für die 
gesicherte Vernichtung der alten Bezugskarte zu sorgen. Spätestens nach Ablauf der Gültig-
keitsdauer ist die Bezugskarte zu vernichten. Die Raiffeisenbank ist bei aufrechtem Karten-



nichten. Die Raiffeisenbank ist bei aufrechtem Kartenvertrag berechtigt, die Be-
zugskarte aus wichtigem Grund zurückzufordern und dem Karteninhaber eine neue 
Bezugskarte zur Verfügung zu stellen.

Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er endet jedenfalls 
mit der Beendigung der Kontoverbindung des Kontoinhabers.

Sowohl der Kontoinhaber als auch der Karteninhaber können den Kartenvertrag 
jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen. Die Raiffeisenbank kann den Kartenver-
trag unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes kann der Kartenvertrag auch von der Raiffeisenbank mit sofor-
tiger Wirkung aufgelöst werden. 

Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem Konto ausgegebenen Be-
zugskarten und bei Kündigung des Kartenvertrages die jeweilige Bezugskarte un-
verzüglich zurückzugeben. Die Raiffeisenbank ist berechtigt, nicht zurückgegebene 
Bezugskarten kostenpflichtig zu sperren und/oder einzuziehen.

Warnhinweis: Vor Rückgabe oder Vernichtung der Bezugskarte ist die Elekt-
ronische Geldbörse zu entladen oder ein noch geladener Betrag für Zahlungen 
zu verwenden.

Die Bezugskarten bleiben Eigentum der Raiffeisenbank.

vertrag berechtigt, die Bezugskarte aus wichtigem Grund zurückzufordern und dem Karten-
inhaber eine neue Bezugskarte zur Verfügung zu stellen.

Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er endet jedenfalls mit der 
Beendigung der Kontoverbindung des Kontoinhabers.

Sowohl der Kontoinhaber als auch der Karteninhaber können den Kartenvertrag jederzeit 
zum Letzten eines jeden Monats kündigen. Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines 
Monats ausgesprochen werden, wirken erst zum ersten Geschäftstag des folgenden Monats. 

Die Raiffeisenbank kann den Kartenvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 
Monaten kündigen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Kartenvertrag mit sofor-
tiger Wirkung aufgelöst werden. 

Bestehende Verpflichtungen des Konto- und Karteninhabers werden durch die Kündigung 
oder vorzeitige Auflösung nicht berührt und sind zu erfüllen.

Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem Konto ausgegebenen Bezugskarten 
und bei Beendigung des Kartenvertrages die jeweilige Bezugskarte unverzüglich zurückzu-
geben. Die Raiffeisenbank ist berechtigt, nicht zurückgegebene Bezugskarten kostenpflichtig 
zu sperren und/oder einzuziehen.

Laufende periodische Entgelte für die Verwendung der Bezugskarte werden dem Kontoinha-
ber, der Verbraucher ist, bei Beendigung des Kartenvertrags anteilig rückerstattet. Dies gilt 
nicht für einmal anlässlich der Ausgabe der Bezugskarte anfallende Entgelte für die Erstel-
lung und Ausfolgung der Bezugskarte.

Warnhinweis: Vor Rückgabe oder Vernichtung der Bezugskarte ist die Elektronische 
Geldbörse zu entladen oder ein noch geladener Betrag für Zahlungen zu verwenden.

Die Bezugskarten bleiben Eigentum der Raiffeisenbank.



5. Verwahrung der Bezugskarte und Geheimhaltung des persönlichen Codes

Der Karteninhaber ist auch im eigenen Interesse verpflichtet, die Bezugskarte sorg-
fältig zu verwahren. Nicht sorgfältig ist insbesondere die Aufbewahrung der Be-
zugskarte in einem abgestellten Fahrzeug. Eine Weitergabe der Bezugskarte an 
dritte Personen ist nicht zulässig. 

Der persönliche Code ist geheim zu halten. Er darf nicht, insbesondere nicht auf der 
Bezugskarte, notiert werden. Der persönliche Code darf niemandem, insbesondere 
auch nicht Angehörigen oder Mitarbeitern der Raiffeisenbank, anderen Kontoinha-
bern oder anderen Karteninhabern bekannt gegeben werden. 
Bei der Verwendung des persönlichen Codes ist darauf zu achten, dass dieser nicht 
von Dritten ausgespäht wird.

5. Verwahrung der Bezugskarte und Geheimhaltung des persönlichen Codes

Der Karteninhaber ist auch im eigenen Interesse verpflichtet, die Bezugskarte sorgfältig zu 
verwahren. Nicht sorgfältig ist insbesondere die Aufbewahrung der Bezugskarte in einem 
abgestellten Fahrzeug. Eine Weitergabe der Bezugskarte an dritte Personen ist nicht zulässig. 

Der persönliche Code ist geheim zu halten. Er darf nicht, insbesondere nicht auf der Bezugs-
karte, notiert werden. Der persönliche Code darf niemandem, insbesondere auch nicht Ange-
hörigen, Mitarbeitern der Raiffeisenbank, anderen Kontoinhabern oder anderen Karten-
inhabern bekannt gegeben werden. 
Bei der Verwendung des persönlichen Codes ist darauf zu achten, dass dieser nicht von Drit-
ten ausgespäht wird. Das Kuvert, in dem der persönliche Code dem Karteninhaber übermittelt 
wird, ist unverzüglich nach Erhalt zu öffnen und die Zusendung über den persönlichen Code 
unmittelbar nach Kenntnisnahme zu vernichten.

6. Meldepflicht bei Abhandenkommen der Bezugskarte

Bei Abhandenkommen der Bezugskarte (z. B. Verlust oder Diebstahl) oder dem 
Eintreten von anderen Umständen, die einem unbefugten Dritten die Benützung der 
Bezugskarte ermöglichen könnten, hat der Karteninhaber über die Raiffeisenbank 
oder den PayLife-Sperrnotruf die Sperre der Bezugskarte zu veranlassen. Bei Ab-
handenkommen der Bezugskarte (z.B. Verlust oder Diebstahl) muss der Kartenin-
haber darüber hinaus eine Anzeige bei der dafür zuständigen Behörde erstatten und 
diese auf Verlangen der Raiffeisenbank im Original oder in Kopie übergeben.

6. Meldepflicht bei Abhandenkommen der Bezugskarte

Bei Verlust, Diebstahl, missbräuchlicher Verwendung oder sonstiger nicht autorisierter Nut-
zung der Bezugskarte hat der Karteninhaber bzw. der Kontoinhaber, unverzüglich sobald er 
davon Kenntnis erlangt, die Sperre der Bezugskarte wie nachstehend in Punkt 7. vereinbart 
zu veranlassen. Bei Abhandenkommen der Bezugskarte (z.B. Verlust oder Diebstahl) muss 
der Karteninhaber darüber hinaus eine Anzeige bei der dafür zuständigen Behörde erstatten 
und diese auf Verlangen der Raiffeisenbank im Original oder in Kopie übergeben.

7. Sperre 

Die Sperre einer Bezugskarte kann vom Kontoinhaber oder vom betreffenden Kar-
teninhaber wie folgt beauftragt werden:
- zu den jeweiligen Öffnungszeiten persönlich, schriftlich oder telefonisch bei der 
Raiffeisenbank oder
- jederzeit telefonisch bei  der dafür eingerichteten Raiffeisen Karten SperrHotline, 
deren Telefonnummer die Raiffeisenbank dem Kontoinhaber bekannt gegeben hat 
und die auf der Internet-Seite www.raiffeisen.at abrufbar ist, oder 
- über eine für diese Zwecke von der PayLife Bank GmbH eingerichtete Sperrnot-
rufnummer („PayLife-Sperrnotruf“) (die Telefonnummer der Sperrnotrufnummer 
kann im Inland einer Aufschrift an jedem Geldausgabeautomaten bzw. der Internet-
seite www.paylife.at entnommen und bei jedem Kreditinstitut erfragt werden).

7. Sperre, Limitsenkung

Die Sperre einer Bezugskarte kann vom Kontoinhaber oder vom betreffenden Karteninhaber 
wie folgt beauftragt werden:

- jederzeit telefonisch bei  der dafür eingerichteten Raiffeisen SperrHotline für Karten und
Electronic Banking, deren Telefonnummer die Raiffeisenbank dem Kontoinhaber bekannt 
gegeben hat und die auf der Internet-Seite www.raiffeisen.at abrufbar ist, oder 
- jederzeit über eine für diese Zwecke von der PayLife Bank GmbH eingerichtete Sperrnot-
rufnummer („PayLife-Sperrnotruf“) (die Telefonnummer der Sperrnotrufnummer kann im 
Inland einer Aufschrift an jedem Geldausgabeautomaten bzw. der Internetseite 
www.paylife.at entnommen und bei jedem Kreditinstitut erfragt werden), oder



Eine innerhalb der Öffnungszeiten bei der Raiffeisenbank oder – zu welchem Zeit-
punkt immer - bei der Raiffeisen Karten SperrHotline beauftragte Sperre wird un-
mittelbar nach Einlangen des Sperrauftrags wirksam. Außerhalb der Öffnungszeiten 
bei der Raiffeisenbank einlangende Sperraufträge werden unverzüglich, spätestens 
eine Stunde nach Beginn der nächsten Öffnungszeit, wirksam.

Eine Sperre über den PayLife-Sperrnotruf bewirkt bis auf weiteres die Sperre aller 
zum Konto ausgegebenen Bezugskarten und wird unverzüglich, spätestens eine 
Stunde nach Einlangen der Meldung, wirksam. 

Im Zuge einer persönlichen Vorsprache bei der Raiffeisenbank ist der Kontoinhaber 
berechtigt, die Aufhebung der Sperre von Bezugskarten bzw. einzelner Bezugskar-
ten zu seinem Konto zu veranlassen. Nach vorgenommener Sperre wird eine neue 
Bezugskarte nur aufgrund eines schriftlichen Auftrages des Kontoinhabers erstellt.

Die Raiffeisenbank ist in zumutbaren Fällen berechtigt, die Bezugskarte ohne Mit-
wirkung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers zu sperren. Zumutbare Fälle 
liegen insbesondere dann vor, wenn der Kontoinhaber oder der Karteninhaber we-
sentliche Pflichten verletzt oder ein Missbrauch erfolgt oder ernstlich zu befürchten 
ist.

Die mit der Sperre, deren Aufhebung bzw. der Ausstellung neuer Bezugskarten 
verbundenen Kosten trägt der Kontoinhaber; Dies gilt nicht für Kosten von Sperren 
(einschließlich deren Aufhebung) bzw. für die Ausstellung neuer Bezugskarten, die 
aufgrund von Manipulationen Dritter an Geldausgabeautomaten oder an Bezugskar-
ten entstanden sind, falls die Manipulationen nicht durch die sorglose Verwahrung 
oder Weitergabe der Bezugskarte bzw. des persönlichen Codes durch den Karten-
inhaber ermöglicht wurden.

Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für das Entladen und das Bezahlen 
mit der Elektronischen Geldbörse.

- zu den jeweiligen Öffnungszeiten bei der Raiffeisenbank.

In den oben genannten Fällen wird eine Sperre unmittelbar mit Einlangen des Sperrauftrags 
wirksam. 

Eine Sperre über den PayLife-Sperrnotruf bewirkt bis auf weiteres die Sperre aller zum Kon-
to ausgegebenen Bezugskarten. 

Der Kontoinhaber ist berechtigt, die Aufhebung der Sperre von Bezugskarten bzw. einzelner 
Bezugskarten zu seinem Konto zu veranlassen. Nach vorgenommener Sperre wird eine neue 
Bezugskarte nur aufgrund eines schriftlichen Auftrages des Kontoinhabers erstellt.

Die Raiffeisenbank ist berechtigt, die Bezugskarte ohne Mitwirkung der Kontoinhabers oder 
des Karteninhabers zu sperren wenn 
(i) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Bezugskarte oder der Syste-
me, die mit ihr in Anspruch genommen werden können, dies rechtfertigen;
(ii) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Bezugskarte 
besteht; oder
(iii) wenn ein beträchtlich erhöhtes Risiko besteht, dass der Kontoinhaber seinen gegenüber 
dem Kreditinstitut aus der Verwendung der Bezugskarte entstehenden Zahlungsverpflichtun-
gen nicht nachkommen kann.
In den Fällen (i) und (iii) ist die Raiffeisenbank auch berechtigt, die zur Bezugskarte verein-
barten Limits ohne Mitwirkung der Kontoinhabers oder des Karteninhabers herabzusetzen.

Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für das Entladen und das Bezahlen mit der 
Elektronischen Geldbörse.



8. Haftung des Kontoinhabers, widmungswidrige Verwendung der Bezugskar-
te  

8.1 Verwendung durch den Karteninhaber

Alle Dispositionen des Karteninhabers unter Verwendung der Bezugskarte erfolgen 
auf Rechnung des Kontoinhabers. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der Kar-
teninhaber das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unabhängig davon, ob das 
Rechtsgeschäft, das unter Verwendung der Bezugskarte geschlossen wurde, wegen 
der Minderjährigkeit des Karteninhabers gültig ist

8. Verwendung der Bezugskarte  

8.1 Verwendung durch den Karteninhaber oder unbefugte Dritte

Alle Dispositionen des Karteninhabers unter Verwendung der Bezugskarte erfolgen auf 
Rechnung des Kontoinhabers. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der Karteninhaber das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unabhängig davon, ob das Rechtsgeschäft, das unter 
Verwendung der Bezugskarte geschlossen wurde, wegen der Minderjährigkeit des Kartenin-
habers gültig ist.

Unternehmer haften für Schäden, die der Raiffeisenbank aus der Verletzung der in diesen 
Bedingungen festgelegten Sorgfaltspflichten durch die Inhaber einer Karte, die zum Konto 
des Unternehmers ausgegeben wurde, bei jeder Art des Verschuldens des Karteninhabers 
betraglich unbegrenzt.

8.2 Verwendung durch Dritte 

Sofern der Karteninhaber die Bezugskarte einem Dritten überlässt oder sofern die 
Bezugskarte dem Karteninhaber abhanden kommt und ein unberechtigter Dritter 
infolge einer Sorgfaltswidrigkeit des Karteninhabers Kenntnis vom persönlichen 
Code erlangt, trägt der Kontoinhaber bis zur Wirksamkeit der Sperre der Bezugs-
karte alle Folgen und Nachteile infolge der missbräuchlichen Verwendung der 
Bezugskarte im Rahmen seiner vereinbarten Limits. Ab der Wirksamkeit einer 
Sperre der Bezugskarte haftet der Kontoinhaber nicht mehr.

8.3. Manipulation und Verwendung außerhalb der Vereinbarung mit der 
Raiffeisenbank

Für Schäden, die durch Manipulation Dritter an Geldausgabeautomaten oder an 
Bezugskarten verursacht wurden, haftet der Kontoinhaber nicht, soweit ihn oder 
den Karteninhaber keine Sorgfaltswidrigkeiten treffen, welche die Manipulation 
ermöglicht haben. 

Im Falle der Verwendung der Bezugskarte für andere als die mit dem Kontoinhaber 
vereinbarten Funktionen haftet die Raiffeisenbank in keiner Weise für deren Funk-
tion und allenfalls daraus resultierende Schäden. Dies gilt insbesondere auch für die 
allfällige Verwendung der Bezugskarte durch den Karteninhaber im Zusammen-

8.2. Verwendung außerhalb der Vereinbarung mit der Raiffeisenbank

Im Falle der Verwendung der Bezugskarte für andere als die mit dem Kontoinhaber verein-
barten Funktionen haftet die Raiffeisenbank in keiner Weise für deren Funktion und allenfalls 
daraus resultierende Schäden. Dies gilt insbesondere auch für die allfällige Verwendung der
Bezugskarte durch den Karteninhaber im Zusammenhang mit einer elektronischen Signatur. 



hang mit einer elektronischen Signatur. Der Karteninhaber wird alle Fragen, die 
eine derartige Verwendung der Bezugskarte betreffen, insbesondere die Auswir-
kungen des Verlusts der Bezugskarte oder ihrer Einziehung durch die Raiffeisen-
bank auf die Signaturfunktion, direkt mit dem Anbieter der elektronischen Signatur 
klären. Die Raiffeisenbank kann diese Auswirkungen nicht berücksichtigen.

Der Karteninhaber wird alle Fragen, die eine derartige Verwendung der Bezugskarte betref-
fen, insbesondere die Auswirkungen des Verlusts der Bezugskarte oder ihrer Einziehung 
durch die Raiffeisenbank auf die Signaturfunktion, direkt mit dem Anbieter der elektroni-
schen Signatur klären. Die Raiffeisenbank kann diese Auswirkungen nicht berücksichtigen.

12. Änderungen des Leistungsumfangs oder der Besonderen Bedingungen

Änderungen 
- des zur Bezugskarte vereinbarten Leistungsumfangs (einschließlich der vereinbar-
ten Limits) oder
- der vorliegenden Bedingungen 

durch die Raiffeisenbank sind mit Zustimmung des Kunden möglich.

Die im vorstehenden Absatz angesprochenen Änderungen werden sechs Wochen 
nach Verständigung des Kontoinhabers über die Änderung wirksam, sofern nicht 
bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kontoinhabers bei der Raiffeisenbank 
einlangt. Die Verständigung des Kontoinhabers kann in jeder Form erfolgen, die 
mit ihm im Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbart worden ist. Eine mit dem 
Kontoinhaber getroffene Vereinbarung über den Zugang von Erklärungen oder 
Verständigungen der Raiffeisenbank (z.B. brieflich oder mit Kontoauszug) gilt 
auch für das Angebot über Änderungen dieser Besonderen Bedingungen. Die 
Raiffeisenbank wird den Kontoinhaber in der Verständigung auf die vorgenomme-
ne Änderung sowie darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen mit Frist-
ablauf als Zustimmung gilt.

12. Änderungen des Leistungsumfangs oder der Besonderen Bedingungen

Änderungen 
- des zur Bezugskarte vereinbarten Leistungsumfangs (einschließlich der vereinbarten Limits) 
oder
- des Kartenvertrags sowie der vorliegenden Bedingungen  

durch die Raiffeisenbank sind mit Zustimmung des Kunden möglich.

Die im vorstehenden Absatz angesprochenen Änderungen werden zwei Monate nach Ver-
ständigung des Kontoinhabers über die Änderung wirksam, sofern nicht bis dahin ein schrift-
licher Widerspruch des Kontoinhabers bei der Raiffeisenbank einlangt. Die Verständigung 
des Kontoinhabers kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm im Rahmen der Geschäftsver-
bindung vereinbart worden ist. Eine mit dem Kontoinhaber getroffene Vereinbarung über den 
Zugang von Erklärungen oder Verständigungen der Raiffeisenbank (z.B. brieflich oder mit 
Kontoauszug) gilt auch für das Angebot über Änderungen dieser Besonderen Bedingungen. 
Die Raiffeisenbank wird den Kontoinhaber in der Verständigung darauf aufmerksam machen, 
dass sein Stillschweigen nach Ablauf von 2 Monaten ab Erhalt der Verständigung als Zu-
stimmung zur Änderung gilt und der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, das Recht hat, den 
Kartenvertrag vor dem Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen.



II. Bestimmungen für die Benützung der Geldausgabeautomaten und für bargeldlose Zahlungen im 
Rahmen des Maestro-Service

2. Limit

Der Kontoinhaber und die Raiffeisenbank vereinbaren, bis zu welchem Limit pro 
Zeiteinheit (z.B. täglich oder wöchentlich) unter Benützung der Bezugskarte
- Bargeld von Geldausgabeautomaten behoben sowie
- bargeldlos an POS-Kassen bezahlt
werden kann.

Für die in der Raiffeisenbank selbst zur Verfügung stehenden Geldausgabeautoma-
ten (siehe unten in Punkt IV.1) können gesonderte Bezugsmöglichkeiten vereinbart 
werden, für die die vorstehend angesprochenen Limits nicht gelten. Behebungen im 
Rahmen dieser gesonderten Bezugsmöglichkeiten werden auch nicht auf den ma-
ximal im Rahmen des Maestro-Service behebbaren Betrag angerechnet. Dadurch 
ergibt sich eine Erhöhung des Gesamtrisikos des Kontoinhabers im Missbrauchs-
fall. 

Der Kontoinhaber ist ohne Angabe von Gründen berechtigt, die Senkung des Limits 
bei der kontoführenden Stelle zu veranlassen. 

Für die Änderung des Limits durch die Raiffeisenbank gilt Punkt I.12 dieser Be-
sonderen Bedingungen. Darüber hinaus ist die Raiffeisenbank in dem Kontoinhaber 
zumutbaren Fällen berechtigt, das Limit ohne Zustimmung des Kontoinhabers zu 
senken, wobei die Raiffeisenbank den Kontoinhaber von der Limitsenkung in der 
mit diesem vereinbarten Zustellform verständigen wird. 

2. Limit

Der Kontoinhaber und die Raiffeisenbank vereinbaren, bis zu welchem Limit pro Zeiteinheit 
(z.B. täglich oder wöchentlich) unter Benützung der Bezugskarte
- Bargeld von Geldausgabeautomaten behoben sowie
- bargeldlos an POS-Kassen bezahlt
werden kann.

Für die in der Raiffeisenbank selbst zur Verfügung stehenden Geldausgabeautomaten (siehe 
unten in Punkt IV.1) können gesonderte Bezugsmöglichkeiten vereinbart werden, für die die 
vorstehend angesprochenen Limits nicht gelten. Behebungen im Rahmen dieser gesonderten 
Bezugsmöglichkeiten werden auch nicht auf den maximal im Rahmen des Maestro-Service 
behebbaren Betrag angerechnet. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung des Gesamtrisikos des 
Kontoinhabers im Missbrauchsfall. 

Der Kontoinhaber ist ohne Angabe von Gründen berechtigt, die Senkung des Limits bei der 
kontoführenden Stelle zu veranlassen. 

Für die Änderung des Limits durch die Raiffeisenbank gelten die Punkt I.7 und I. 12 dieser 
Besonderen Bedingungen.



4.2. Fremdwährung 

Bei der Verrechnung von Bargeldbezügen bzw. bargeldlosen Zahlungen an POS-
Kassen im Ausland wird der jeweilige Betrag der ausländischen Währung wie folgt 
umgerechnet:
- bei zum Euro fixierten nationalen Währungseinheiten zum jeweiligen Fixkurs;
- bei Währungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Wäh-
rungsunion sind, zu dem Tagesverkaufskurs der PayLife Bank GmbH.

Die Umrechnungskurse können bei der Raiffeisenbank erfragt bzw. auf der Home-
page der PayLife Bank GmbH. abgefragt werden. Der Kurstag für die Umrechnung 
ist der Tag, an dem die Verrechnungsstelle die Belastung von dem ausländischen 
Kreditinstitut erhält. Der Kurs sowie das Kursdatum und die Kurshöhe werden dem 
Kontoinhaber in der mit ihm für den Zugang von Erklärungen vereinbarten Form 
bekannt gegeben.

4.2. Fremdwährung 

Bei der Verrechnung von Bargeldbezügen bzw. bargeldlosen Zahlungen an POS-Kassen im 
Ausland wird der jeweilige Betrag der ausländischen Währung wie folgt umgerechnet:
- bei zum Euro fixierten nationalen Währungseinheiten zum jeweiligen Fixkurs;
- bei Währungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion 
sind, zu dem Tagesverkaufskurs der PayLife Bank GmbH.

Die Umrechnungskurse (Referenzwechselkurse) können bei der Raiffeisenbank erfragt bzw. 
auf der Homepage der PayLife Bank GmbH. abgefragt werden. Der Kurstag für die Umrech-
nung ist der Tag, an dem die Verrechnungsstelle die Belastung von dem ausländischen Kre-
ditinstitut erhält. Der Kurs sowie das Kursdatum und die Kurshöhe werden dem Kontoinha-
ber in der mit ihm für den Zugang von Erklärungen vereinbarten Form bekannt gegeben.

III. Ergänzende Bestimmungen für Zahlungen mit der elektronischen Geldbörse im Rahmen des 
Quick-Service

3. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse

Mit einer geladenen Elektronischen Geldbörse können Lieferungen und Leistungen 
von Vertragsunternehmen an Kassen und Automaten im Inland, die mit dem Quick-
Symbol gekennzeichnet sind, sowie im Internet ohne Eingabe des persönlichen 
Codes, ohne Unterschrift oder sonstige Identifikation bis zum geladenen Betrag 
bargeldlos bezahlt werden.

Durch Bestätigen der Zahlung mit der im jeweiligen Zahlungsablauf vorgesehenen 
Vorrichtung weist der Karteninhaber die Raiffeisenbank unwiderruflich an, den 
vom Vertragsunternehmen in Rechnung gestellten Betrag an den Vertragsunter-
nehmer zu zahlen, soweit dies im geladenen Betrag Deckung findet. Die Raiffei-
senbank nimmt die Anweisung bereits jetzt an.

3. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse

Mit einer geladenen Elektronischen Geldbörse können Lieferungen und Leistungen von Ver-
tragsunternehmen an Kassen und Automaten im Inland, die mit dem Quick-Symbol gekenn-
zeichnet sind, sowie im Internet ohne Eingabe des persönlichen Codes, ohne Unterschrift 
oder sonstige Identifikation bis zum geladenen Betrag bargeldlos bezahlt werden. 

Das Kreditinstitut muss nicht nachweisen, dass der Zahlungsvorgang authentifiziert war, 
ordnungsgemäß aufgezeichnet und verbucht wurde und nicht durch einen technischen Zu-
sammenbruch oder eine andere Störung beeinträchtigt wurde.

Durch Bestätigen der Zahlung mit der im jeweiligen Zahlungsablauf vorgesehenen Vorrich-
tung weist der Karteninhaber die Raiffeisenbank unwiderruflich an, den vom Vertragsunter-
nehmen in Rechnung gestellten Betrag an den Vertragsunternehmer zu zahlen, soweit dies im 
geladenen Betrag Deckung findet. Die Raiffeisenbank nimmt die Anweisung bereits jetzt an.



4. Keine Informationen nach Ausführung oder über die Ablehnung eines Zahlungsvor-
ganges

Der Kontoinhaber und Karteninhaber können die auf der Elektronischen Geldbörse gespei-
cherten Beträge an Geldausgabeautomaten oder anderen Ladestationen abrufen. Weitere 
Informationen über die Ausführung oder Nichtausführung von Zahlungsaufträgen zu Lasten 
des auf der Karte gespeicherten Quick-Guthabens erhalten weder der Kontoinhaber noch der 
Karteninhaber.

4. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet

Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet sind möglich. Dafür benö-
tigt der Karteninhaber geeignete Hard- (z.B. Chipleser, Terminal) und Software. 
Über Anfrage wird die Raiffeisenbank oder die PayLife Bank GmbH dem Karten-
inhaber solche Produkte bekannt geben.

Der Karteninhaber ist berechtigt, Lieferungen und Leistungen von Vertragsunter-
nehmen, die auf ihren Webseiten die Zahlungsmöglichkeit mit „@Quick“ anbieten, 
im Internet bargeldlos bis zum geladenen Betrag zu begleichen. 

Zahlungsvorgänge werden vom System nur durchgeführt, wenn der Rechnungsbe-
trag nicht höher ist als der in der Elektronischen Geldbörse geladene Betrag.

Der Karteninhaber hat nach jeder Transaktion den Stand seiner Elektronischen 
Geldbörse zu überprüfen und festzustellen, ob dieser den durchgeführten Transakti-
onen entspricht. Sollte dem nicht so sein, hat er sich mit dem Vertragsunternehmen 
in Verbindung zu setzen und Aufklärung zu verlangen. Führt dies zu keiner Klä-
rung, so sind allfällige Differenzen unverzüglich, spätestens innerhalb von 42 Ta-
gen nach Durchführung der Transaktion, der Raiffeisenbank unter Angabe sämtli-
cher Transaktionsdaten zu melden. Eine Verletzung dieser Meldepflicht führt zu 
Schadenersatzpflichten oder zur Minderung von Schadenersatzansprüchen gegen 
die Raiffeisenbank. In jedem Fall verjährt ein allfälliger Erstattungsanspruch des 
Karteninhabers gegenüber der Raiffeisenbank innerhalb von 3 Jahren.

Das System bietet im Zusammenhang mit der Elektronischen Geldbörse auch die 
Möglichkeit, die letzten Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse sowie abge-
brochene oder ungültige Zahlungsvorgänge anzuzeigen.

5. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet

Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet sind möglich. Dafür benötigt der 
Karteninhaber geeignete Hard- (z.B. Chipleser, Terminal) und Software. Über Anfrage wird 
die Raiffeisenbank oder die PayLife Bank GmbH dem Karteninhaber solche Produkte be-
kannt geben.

Der Karteninhaber ist berechtigt, Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen, die 
auf ihren Webseiten die Zahlungsmöglichkeit mit „@Quick“ anbieten, im Internet bargeldlos 
bis zum geladenen Betrag zu begleichen. 

Zahlungsvorgänge werden vom System nur durchgeführt, wenn der Rechnungsbetrag nicht 
höher ist als der in der Elektronischen Geldbörse geladene Betrag.

Der Karteninhaber hat nach jeder Transaktion den Stand seiner Elektronischen Geldbörse zu 
überprüfen und festzustellen, ob dieser den durchgeführten Transaktionen entspricht. Sollte 
dem nicht so sein, hat er sich mit dem Vertragsunternehmen in Verbindung zu setzen und 
Aufklärung zu verlangen. Führt dies zu keiner Klärung, so sind allfällige Differenzen unver-
züglich der Raiffeisenbank unter Angabe sämtlicher Transaktionsdaten zu melden. Eine Ver-
letzung dieser Meldepflicht führt zu Schadenersatzpflichten oder zur Minderung von Scha-
denersatzansprüchen gegen die Raiffeisenbank.

Das System bietet im Zusammenhang mit der Elektronischen Geldbörse auch die Möglich-
keit, die letzten Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse sowie abgebrochene oder un-
gültige Zahlungsvorgänge anzuzeigen.



7. Abhandenkommen der Elektronischen Geldbörse

Bei Abhandenkommen (z.B. Verlust, Diebstahl) der Elektronischen Geldbörse ist 
der geladene Betrag – wie entsprechendes Bargeld – verloren.

Die Elektronische Geldbörse kann aus technischen Gründen nicht gesperrt werden. 
Eine vorgenommene Sperre der Bezugskarte bewirkt, dass die Bezugskarte nicht 
mehr zum Laden der Elektronischen Geldbörse verwendet werden kann. Es können 
aber weiterhin im Rahmen des geladenen Betrages Zahlungen vorgenommen wer-
den.

Der Karteninhaber ist daher verpflichtet, die Elektronische Geldbörse sorgfäl-
tig zu verwahren. Der auf der Elektronischen Geldbörse gespeicherte Betrag 
ist wie Bargeld zu betrachten. Eine dritte Person kann eine abhanden gekom-
mene Elektronische Geldbörse ohne sich zu identifizieren, ohne Eingabe des 
persönlichen Codes oder ohne Unterschrift verwenden.

8. Abhandenkommen der Elektronischen Geldbörse

Bei Abhandenkommen (z.B. Verlust, Diebstahl) der Elektronischen Geldbörse ist der gelade-
ne Betrag – wie entsprechendes Bargeld – verloren. Diese Beträge werden auch nicht erstat-
tet.

Aufgrund der technischen Gegebenheiten erfolgt keine Sperre der Elektronischen Geldbörse 
durch die Raiffeisenbank. Eine vorgenommene Sperre der Bezugskarte bewirkt, dass die 
Bezugskarte nicht mehr zum Laden der Elektronischen Geldbörse verwendet werden kann. 
Es können aber weiterhin im Rahmen des geladenen Betrages Zahlungen vorgenommen 
werden.

Der Karteninhaber ist daher verpflichtet, die Elektronische Geldbörse sorgfältig zu 
verwahren. Der auf der Elektronischen Geldbörse gespeicherte Betrag ist wie Bargeld 
zu betrachten. Eine dritte Person kann eine abhanden gekommene Elektronische Geld-
börse ohne sich zu identifizieren, ohne Eingabe des persönlichen Codes oder ohne Un-
terschrift verwenden.

IV. Selbstbedienungsbereich
2. Kontoauszugsdrucker

Mit der Bezugskarte kann der Karteninhaber an den in der Raiffeisenbank instal-
lierten Selbstbedienungsgeräten Auszüge zum Konto, zu dem die Bezugskarte 
ausgefolgt wurde, ausdrucken. 

Ungeachtet dieser Möglichkeit können Kontoauszüge im Einzelfall auch zugesandt 
oder bei der kontoführenden Raiffeisenbank schalterlagernd hinterlegt werden. 
Nach einer bestimmten Anzahl von Bewegungen am Konto bzw. 3 Monate nach 
dem letzten Kontoauszugsdruck wird automatisch ein Auszug gedruckt, der ebenso 
wie die eventuellen Beilagen zu den Buchungen am Konto und auch der Auszug 
zum Jahresabschluss je nach der mit dem Kontoinhaber getroffenen Vereinbarung 
am Schalter der Raiffeisenbank abzuholen ist oder zugesandt wird. 

2. Kontoauszugsdrucker

Wenn der Kunde mit der Raiffeisenbank die Verwendung des Kontoauszugsdruckers verein-
bart hat, gilt folgendes:

Der Karteninhaber kann mit der Bezugskarte an den in der Raiffeisenbank installierten 
Selbstbedienungsgeräten Auszüge zum Konto, zu dem die Bezugskarte ausgefolgt wurde, 
ausdrucken. 

Ungeachtet dieser Möglichkeit können Kontoauszüge im Einzelfall auch zugesandt oder bei 
der kontoführenden Raiffeisenbank schalterlagernd hinterlegt werden. Nach einer bestimmten 
Anzahl von Bewegungen am Konto bzw. 3 Monate nach dem letzten Kontoauszugsdruck
wird automatisch ein Auszug gedruckt, der ebenso wie die eventuellen Beilagen zu den Bu-
chungen am Konto und auch der Auszug zum Jahresabschluss je nach der mit dem Kontoin-
haber getroffenen Vereinbarung am Schalter der Raiffeisenbank abzuholen ist oder zugesandt 
wird. 



Die Raiffeisenbank haftet nicht für Schäden aus einer verspäteten, unsachgemäßen 
oder unterlassenen Abholung oder Zustellung. Mit Abholung/Abrufung mittels 
Kontoauszugsdrucker, jedenfalls aber mit Ablauf von 6 Wochen nach Bereitstel-
lung, treten die Wirkung der Zustellung ein und es beginnen allfällige Reklamati-
onsfristen zu den zugestellten Erklärungen und Nachrichten der Bank zu laufen. 
Den Kontoinhaber trifft die Obliegenheit der regelmäßigen Abholung/Abrufung 
mittels Kontoauszugsdrucker

Die Raiffeisenbank haftet nicht für Schäden aus einer verspäteten, unsachgemäßen oder un-
terlassenen Abholung oder Zustellung. Mit Abholung/Abrufung mittels Kontoauszugsdru-
cker, jedenfalls aber mit Ablauf von 6 Wochen nach Bereitstellung, treten die Wirkung der 
Zustellung ein und es beginnen allfällige Reklamationsfristen zu den zugestellten Erklärun-
gen und Nachrichten der Bank zu laufen. Den Kontoinhaber trifft die Obliegenheit der regel-
mäßigen Abholung/Abrufung mittels Kontoauszugsdrucker.

3. Selbstbedienungsterminals für Einzahlungen, Überweisungen und Kontoab-
fragen

Mit Bezugskarten können in der Raiffeisenbank aufgestellte Terminals für Einzah-
lungen, Kontoabfragen (einschließlich abgewickelter Transaktionen und vorge-
merkter Aufträge) und Überweisungsaufträge bedient werden. Zur Erteilung von 
Überweisungsaufträgen über ein Selbstbedienungsterminal ist zusätzlich die Einga-
be des persönlichen Codes erforderlich. 

Einzahlungen über die Selbstbedienungsterminals werden – ungeachtet der vom 
Terminal vorgenommenen ersten Prüfung – nur vorbehaltlich der späteren Prüfung 
der Echtheit der eingezahlten Banknoten entgegengenommen.

Der bei Kontoabfrage an einem Terminal aufscheinende Kontostand kann als un-
verbindliche Avisi vorgemerkte Kontobewegungen beinhalten, die - auch wenn sie 
Gutschriften betreffen – jederzeit rückgängig gemacht werden können. Verbindlich 
sind nur die schriftlichen Kontoauszüge.

Alle Überweisungsaufträge, die der Raiffeisenbank über ein Selbstbedienungster-
minal unter Verwendung der Bezugskarte und des persönlichen Codes erteilt wer-
den, werden zulasten des Kontoinhabers ausgeführt, wenn entsprechende Deckung 
am Konto vorhanden ist. Punkt I 8. dieser Besonderen Bedingungen gilt auch für 
diese Funktion. Für die hier angesprochenen Überweisungsaufträge gelten die mit 
dem Kontoinhaber für das Maestro-Service vereinbarten Limite nicht.

3. Selbstbedienungsterminals für Einzahlungen, Überweisungen und Kontoabfragen

Mit Bezugskarten können in der Raiffeisenbank aufgestellte Terminals für Einzahlungen, 
Kontoabfragen (einschließlich abgewickelter Transaktionen und vorgemerkter Aufträge) und 
Überweisungsaufträge bedient werden. Zur Erteilung von Überweisungsaufträgen über ein 
Selbstbedienungsterminal ist zusätzlich die Eingabe des persönlichen Codes erforderlich. 

Einzahlungen über die Selbstbedienungsterminals werden – ungeachtet der vom Terminal 
vorgenommenen ersten Prüfung – nur vorbehaltlich der späteren Prüfung der Echtheit der 
eingezahlten Banknoten entgegengenommen.

Der bei Kontoabfrage an einem Terminal aufscheinende Kontostand kann als unverbindliche 
Avisi vorgemerkte Kontobewegungen beinhalten, die - auch wenn sie Gutschriften betreffen 
– jederzeit rückgängig gemacht werden können. Verbindlich sind nur die vereinbarungsge-
mäß schriftlich oder elektronisch bereitgestellten Kontoauszüge.

Alle Überweisungsaufträge, die der Raiffeisenbank über ein Selbstbedienungsterminal unter 
Verwendung der Bezugskarte und des persönlichen Codes erteilt werden, werden zulasten 
des Kontoinhabers ausgeführt, wenn entsprechende Deckung am Konto vorhanden ist und ein 
für diesen Zweck allenfalls vereinbartes Limit nicht überschritten wird. Punkt I 8. dieser 
Besonderen Bedingungen gilt auch für diese Funktion. Für die hier angesprochenen Überwei-
sungsaufträge gelten die mit dem Kontoinhaber für das Maestro-Service vereinbarten Limite 
nicht.



Bedingungen für Online Sparen und Online Sparen fix
Bedingungen alt: Bedingungen neu:

Online Sparen ist ein Anlagekonto und dient nicht Zwecken des Zahlungsverkehrs; 
es wird als Subkonto zum Zukunftskonto, soweit unten nicht ausdrücklich anders 
geregelt, wie dieses geführt.

Online Sparen fix
III. Auszahlung
1. Der Anlagebetrag samt Zinsen, abzüglich KESt und Entgelten wird nach Ablauf 
der vereinbarten Anlagedauer auf das Zukunftskonto rückgebucht und kann zu den 
dann gültigen Konditionen wiederveranlagt werden.

Online Sparen ist ein Anlagekonto und dient nicht Zwecken des Zahlungsverkehrs; es wird 
als Subkonto zum Girokonto, soweit unten nicht ausdrücklich anders geregelt, wie dieses 
geführt.

Online Sparen fix
III. Auszahlung
1. Der Kontoabschluss erfolgt einmalig am Ende der Laufzeit je Tranche. Auch bei mehrjäh-
riger Laufzeit fallen daher keine Zinseszinsen an. Der Anlagebetrag und Zinsen, abzüglich 
KESt und Entgelten wird nach Ablauf der vereinbarten Anlagedauer auf das Girokonto ge-
bucht und kann zu den dann gültigen Konditionen wieder veranlagt werden.

Darüberhinaus wurden folgende Bedingungen geändert:

Bedingungen für Maestro Secure Code

Teil 2) C) mein.raiffeisen.at mit ELBA-internet/ELBA-mobil/Telefonservice (TSC) und Teil 2) D) ELBA-electronic banking 
Software wurden als Teil 2) C) Bedingungen für Electronic Banking-Leistungen und Telefonservice-Leistungen geändert und
zusammengefaßt.


